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V E R S I C H E R U N G S B E S T Ä T I G U N G 

V E R K E H R S H A F T U N G S V E R S I C H E R U N G 
(für den Auftraggeber) 

Der Unterzeichnende bestätigt hiermit, dass nach Maßgabe des Versicherungsvertrages und der folgenden Kennziffern 
eine Verkehrshaftungsversicherung eingedeckt ist. 

Versicherungsnehmer: 
Firma 
Richard Roitzsch & Sohn 
Spedition GmbH 
Freiberger Str. 61 
01723 Wilsdruff 
 
Mitversicherungsnehmer: 
 
Roitzsch Logist.Polska Sp.zo.o 
ul. Boh. II A.W.P. 12/115 
PL 59-900 Zgorzelec 
 

Versicherungsschein-Nummer: 
 
W4090036KO 

Laufzeit der Police: 
 
Beginn: 22.11.1996 
Ablauf: 01.01.2027 
 mit der üblichen Verlängerung 

Gegenstand der Versicherung: 

Der Versicherungsvertrag zur Verkehrshaftungsversicherung umfasst auf Basis der jeweils geltenden, gesetzlichen 
Bestimmungen die Haftung aus Verkehrsverträgen als 
 
T Frachtführer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland insbesondere den §§ 407 ff. HGB 
 
T Bei innerdeutschen Beförderungen leistet der Versicherer gemäß § 449 HGB in der vereinbarten Höhe für Verlust 

und Beschädigung von Gütern Ersatz, jedoch beschränkt auf höchstens 40 SZR für jedes Kilogramm des 
Rohgewichts der Sendung sofern dies nachweislich vereinbart wurde. 

 
T Frachtführer bei grenzüberschreitenden Gütertransporten nach dem Übereinkommen über den 

Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR). 
 
 

Versicherter Geltungsbereich: 

 
 Europa 
 Ausgeschlossene Länder:  GUS  
 
 
 

Grenzen der Versicherungsleistungen: 

 
Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt für alle Schadenereignisse der versicherten Verkehrsverträge eines 
Versicherungsjahres 3.834.683 € 
 
Die durch ein Ereignis mehreren Geschädigten entstandenen Schäden werden unabhängig von der Anzahl der 
Geschädigten und der Verkehrsverträge anteilsmäßig im Verhältnis ihrer Ansprüche ersetzt, wenn sie zusammen die 
äußerste Grenze der Versicherungsleistung übersteigen. 
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Aufgrund dieser Bestätigung übernimmt/übernehmen der/die Versicherer keinerlei Verpflichtungen gegenüber Dritten. 
Diese Bestätigung verpflichtet insbesondere den/die Versicherer bzw. den Unterzeichner nicht, über Veränderungen 
oder Beendigungen des Versicherungsschutzes zu informieren. Bitte verifizieren Sie Ihre Versicherungsbestätigung um 
die Gültigkeit des Dokumentes zu überprüfen. Diese Versicherungsbestätigung dokumentiert den Versicherungsschutz 
per 01.01.2026. 
 
Chemnitz, den 01.12.2025 In Vollmacht des Versicherers 

MRH Trowe 
Insurance Brokers GmbH 

 

 
i.A. Karen Friebel 

 
 


